
Herzlich 

Willkommen

zur 

Vorstandssitzung

der AktivRegion Alsterland

03.02.2016

auf dem Hof Reiherstieg



Vorstandssitzung am 03.02.2016

Tagesordnung

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung am 12.10.2015

3. Mitteilungen des Vorsitzenden und der Geschäftsstelle

4. Aufnahme/Austritt von Mitgliedern

5. Vortrag von Frau Rabea Stahl, Tourismus Stormarn

6. Beschlussfassung über Definition „öffentliche Träger“ 

7. Neuausrichtung des Jugendförderfonds – Bericht des Beirats und Vorstellung
eines Vorschlages zur Abstimmung

8. Kernthema Regionale Produkte

– Einrichtung einer Arbeitsgruppe und weiteres Vorgehen

– Anmeldung zum Bundestreffen Regionalbewegung am 3. und 4.Juni 2016 in Hamburg

9. Verschiedenes



2. Genehmigung des 
Protokolls vom 12.10.2015



3. Mitteilung des Vorsitzenden

und der Geschäftsstelle



� Antrag der Gemeinde Großhansdorf auf Beitritt

� Strategieanpassung durch AgendaRegio

� 13.02.2016 Workshop in Großhansdorf

� 28.04.2016: GV Beschlussfassung zum Beitritt 

� Abstimmung über den Beitritt am 24.05.2016 auf der 

Mitgliederversammlung der LAG AktivRegion Alsterland

Mitteilungen des Vorsitzenden



3. Mitteilungen der Geschäftsstelle

�Korrektur der Budgettabelle

� Projekt P11 Blüh- und Bienennährwiesen in HU gehört in das Budget 

„Freizeit und Naherholung“ und nicht in „Innenentwicklung“.



Budgettabelle

Projekt Träger

Nachhaltige Daseinsvorsorge Bildung
Wachstum 

und 
Innovation

Klimawandel und 
Energie

KoFi-Mittel 
Privat-projekte

Lebendiges 
Dorf für Jung 

und Alt

Innenent-
wicklung

Freizeit und 
Naherholung

Gesundheit

Entwicklung 
und 

Vernetzung 
einer Bildungs-

landschaft

Bildungskette 
–

lebenslanges 
Lernen

Regionale 
Produkte

Energie-
versorgung, 

Energie-
effizienz, 

Klimaschutz

Mobilität im 
ländlichen 

Raum

50% Landes-, 
50% kommunale 

Mittel

572.000,00 € 429.000,00 € 286.000,00 € 143.000,00 € 274.560,00 € 68.640,00 € 343.200,00 € 143.000,00 € 143.000,00 €
2.402.400,00 €

120.000,00 €

P 08 Grünes 
Klassen-

zimmer Gut 
Wulfsdorf

privat 80.000,00 € 80.000,00 € 20.000,00 €

P 10 AHA 
Busmobilitäts-

konzept
privat 24.000,00 € 24.000,00 € 6.000,00 €

P 11 Blüh- und 
Bienennähr-

wiesen
14.426,40 € 14.426,40 € 14.426,40 €

P 07 
Naturraum für 

heute und 
morgen

privat 8.700,00 € 8.700,00 € 2.175,00 €

P 09
Wohnprojekt 

Nahe
privat 80.000,00 € 80.000,00 € 20.000,00 €

P 13 Gläserne 
Bäckerei Gut 
Wulksfelde

privat 80.000,00 € 80.000,00 € 20.000,00 €

Rest 492.000,00 € 271.573,60 € 185.860,00 € 263.200,00 € 119.000,00 €
2.139.273,60 €

51.825,00 €

Prozent 86% 100% 95% 100% 68% 100% 77% 100% 83% 89% 43%



3. Mitteilungen der Geschäftsstelle

�Exkursion am 16. oder 23. September 2016

�Freizeit und Naherholung im Großraum Hamburg

�Zeitrahmen: Wunsch möglichst halbtägig



3. Mitteilungen der Geschäftsstelle

� "Achtern Diek" = "hinter dem Deich“ 

� Leben, Erholen und Wirtschaften in der Region.

Auf einer Fläche von ca. 435 km² leben hier rund 113.000 Menschen.



3. Mitteilungen der Geschäftsstelle

� Projekte:

o Kooperation touristischer Infrastruktur (Hot-Spot-Konzept)

o Regionsweites Konzept zur regionalen Routenbeschilderung

/Digitalisierung

o Konzept und Initiierung Kooperationsnetzwerk E-Bike

o Kostenloser Elb-Shuttle



3. Mitteilungen der Geschäftsstelle

� Der Regionalpark Rosengarten vereint im Süden Hamburgs attraktive 
Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten für Besucher mit einer hohen Wohn-
und Lebensqualität für seine Bewohner.

Auf einer Fläche von ca. 302 km² leben hier rund 92.000 Menschen.



3. Mitteilungen der Geschäftsstelle

� Projekte:

o Barrierefreie Naherholung im Regionalpark

o Freizeitrouten: Qualitätsrouten zum Radfahren, Wandern, Reiten mit 

Wegekataster, Beschilderung, Infotafeln und Rasteinheiten

o „Agrarium“: Ausstellungsgebäude zur Landwirtschaft und Ernährung auf 

dem Kiekeberg



3. Mitteilungen der Geschäftsstelle

� Projekte des Regionalmanagements:

� Die Bildungslandkarte ist fertig und verteilt.



Bildungslandkarte

3. Mitteilungen der Geschäftsstelle

• 500 Exemplare in der ersten Auflage gedruckt

• Verteilung läuft: fast alle Gemeinden, Ämter und Städte haben Karten für 

Schulen und Kitas erhalten

• Außerschulische Lernorte ebenfalls, wenige fehlen noch

• Ganz wenige Bildungslandkarten noch in Geschäftsstelle vorhanden

• => Weiterführung der Arbeitsgruppe:

• Wie soll Karte weiterentwickelt werden?

• Soll es andere Projekte zu dem Thema geben?

• Durchführung eines „Tages der außerschulischen Lernorte“?



3. Mitteilungen der Geschäftsstelle

� Erste Ergebnisse der EU-Kommissions-Prüfung für die 

Förderperiode 2007 – 2013:



3. Mitteilungen der Geschäftsstelle

o Prüfbemerkungen zu einem Projekt in einem denkmalgeschütztem 

Gebäude. 

o Vorwurf: Verstoß gegen nationale Vorschriften im Vergabeverfahren 

und Mangel bei einer Kontrolle durch das LLUR

o Folge: Vorlage eines systematischen Fehlers, so dass eine pauschale 

Berichtigung in Höhe von 5 % bezogen auf die gesamte Maßnahme 

413 über zunächst 24 Monate erfolgt

o Auswirkung: ca. 1 Mio. € weniger Fördergeld für das Land SH



3. Mitteilungen der Geschäftsstelle

o MELUR: „Dies macht deutlich, welches Augenmerk die Kommission auf 

rechtskonforme Vergaben legt und wie sorgfältig alle hier arbeiten müssen.“

o MELUR versucht derzeit den Vorwurf zu entkräften, indem alle ähnliche Projekte 

der letzten Förderperiode nachträglich auf diesen Vergabefehler untersucht 

werden. Dafür hat das Land 4 Wochen Zeit.

o Alle Mitarbeiter der LLURs sind bis Anfang Februar sehr stark in diese Prüfung 

eingebunden. Daher keine Bearbeitung von neuen Förderanträgen.

o MELUR: „Gelingt uns das nicht, dürfte dass nicht nur den Verlust von viel Geld 

bedeuten, sondern für die Zukunft nochmals verstärkte Auflagen an 

Berichtspflichten, Dokumentationen, Nachweisen gegenüber der KOM, wie wir 

mit europäischen Geld umgehen.“



3. Mitteilungen der Geschäftsstelle

Erste Erkenntnisse zum neuen Antragsverfahren und Projektanträgen:

o Anforderungen an Projekte für eine Förderung sind höher geworden, auch der 

Umfang der Antragsunterlagen hat sich deutlich erhöht

o Beratungsbedarf und –aufwand durch RM höher

o Viele Projektträger haben Probleme bei der Umstellung von 

richtlinienkonformen zu zielkonformen Anträgen

o MELUR / LLUR erwarten von den Trägern eine eigenständige Bewertung Ihrer 

Projekte nach den Auswahlkriterien der AktivRegion und den Landeszielen 

(bisher durch das RM)

o Antragsunterlagen des Trägers sind bereits vor der Vorstandssitzung vollständig 

einzureichen



3. Mitteilungen der Geschäftsstelle

Projektgruppe Wanderwege im Alsterland 2.0

Ausgangslage:

• Der Vorstand hat bei seinem jährlichen Jahresrückblick und Strategietreffen am 4. Dezember 
2015 zustimmend zur Kenntnis genommen, das Projekt „Wanderwege im Alsterland“ für den 
Ost-Bereich weiterzuführen. Zielsetzung: Einreichung eines Projektantrags noch im Jahr 2016.

• Das Amt Bargteheide-Land hat sich bereit erklärt, die Trägerschaft zu übernehmen. Gemeinsam 
mit dem Regionalmanagement der AktivRegion (Ansprechpartner Dieter Kuhn) sollen nun in 
einem ersten Gespräch die Rahmenbedingungen (Zielvorstellungen, Zeithorizont, mögliche 
Kosten etc.) für ein Projekt vorgestellt werden. 

• Am 21. Januar wurden alle beteiligten Kommunen und Ämter gebeten, für ein – noch zu 
planendes - Auftaktgespräch einen kommunalen Vertreter zu benennen.

• Bis heute ist nur vom Amt Bargteheide-Land und von der Gemeinde Großhansdorf ein
Ansprechpartner benannt worden.

Das Regionalmanagement bittet darum, bis Mitte Februar einen Ansprechpartner zu benennen.



4. Austritt von Mitgliedern

� Herr Immo Fork hat am 22.12.2015

zum 31.12.2015 gekündigt

Mitgliedsbeitrag 2015 wurde gezahlt



5. Tourismusmanagement 
im Kreis Stormarn

Vortrag von Rabea Stahl



6. Beschluss über die Definition „öffentlicher Träger“

Ausgangslage: LLUR verlangt eine Klarstellung, wer als öffentlicher Träger in der AktivRegion

Alsterland angesehen wird. In der IES wird nur in öffentliche Träger und private Träger

(Übernahme aus der alten Förderperiode) unterschieden. Das ist nicht ausreichend.

Beschluss: „In der AktivRegion Alsterland sind Kommunen, kommunale Gesellschaften,

Körperschaften des öffentlichen Rechts und sonstige Träger, deren Mittel im Sinne der EU als

öffentliche Mittel angesehen werden, als „öffentliche Träger“ definiert. Diese sonstigen Träger

sind somit den öffentlichen Trägern analog § 98 GWB* gleichgestellt.“

Auswirkungen: Der Zuschuss kann komplett aus ELER-Mittel finanziert werden.

*GWB = Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

Der Vorstand der AktivRegion Alsterland stimmt der oben genannten Definition zu.

Abstimmungsverhältnis

Ja-Stimmen: 15 Nein-Stimmen: keine Enthaltungen: keine



� Zielgruppe junge Menschen bis 27 Jahre 

� Projekt wird ausschließlich für Kinder/Jugendliche initiiert

� Projekt sollte unter der Beteiligung von Kindern/Jugendlichen umgesetzt 

werden 

� Die Fördersumme wird auf 5.000 Euro pro Projekt begrenzt

� Der Beirat entscheidet über 

Vergabe und Höhe des Zuschusses

7. Überarbeitung der Richtlinien für den Jugendförderfonds



• Förderrichtlinien und Empfehlungen für 

• „Jugendprojekte im Alsterland“

• Stand: Januar 2016

• Grundkriterien: 

• Zielgruppe: junge Menschen bis 27 Jahre

• Projekt wird ausschließlich für Kinder/Jugendliche initiiert

• Projekt sollte unter der Beteiligung von Kindern/Jugendlichen umgesetzt werden

• Gemeinnützigkeit 

• Gesetzeskonformität 

• Fördersummen: 

• Die Fördersumme ist auf 5.000 Euro pro Projekt begrenzt

• Die Fördersumme kann als Vorschuss ausgezahlt werden 

• Strikte Rückforderung bei nicht verbrauchten Zuwendungen  

• Vergabe und Bedingungen zum zeitlichen Ablauf:

• Über die Vergabe und die Höhe des Zuschusses entscheidet der Beirat der LAG Alsterland

• Projektanträge sind vor Beginn an die Geschäftsstelle „AktivRegion Alsterland“ zu stellen
(Antragsberatungen im Vorwege gerne auch telefonisch oder per Mail) 

• Erstattet werden nur Ausgaben aus der Projektlaufzeit 

• Eingang von Abrechnung und Dokumentation (auch Bild- oder Ton-Dokumentationen sind möglich) in der 
Geschäftsstelle „AktivRegion Alsterland“ max. 4 Monate nach Überweisungsdatum, bei langfristigen Projekten 2 
Monate nach Projektende 

7. Überarbeitung der Richtlinien für den Jugendförderfonds



• Von der Förderung ausgeschlossene Projekte: 

• Maßnahmen ohne lokale Wirkung 

• Schulische Pflichtveranstaltungen: Abiball, Projektwoche, Klassenfahrten etc. 

• Partys 

• Konzerte, falls nicht ein Informations- / Aufklärungscharakter oder sonstige inhaltliche Schwerpunkte deutlich im 
Vordergrund stehen 

• sich wiederholende Projekte  

•

• Von der Förderung ausgeschlossene Ausgaben: 

• Aufwendungen für sämtliche Suchtmittel (Alkohol, Drogen, Zigaretten  etc.)

• Anschaffungen, die nicht in Besitz einer gemeinnützigen Organisation übergehen / 

• (Ausleihmöglichkeit für andere gemeinnützige Organisationen muss gewährleistet sein) 

• Einzelhonorare über 400 €

•

• Allgemeine Ausschlussgründe:

• Es werden keine Projekte gefördert, die rassistischem, fremdenfeindlichem, antisemitischem Gedankengut oder der 
Diskriminierung von Minderheitengruppen Vorschub leisten, sich negativ auf die Gleichstellung von Mädchen und 
Jungen, Frauen und Männern auswirken, inhaltlich oder organisatorisch Verbindungen zu extremistischen 
Organisationen besitzen, zu Gewalt aufrufen oder Gewalt verherrlichen, von Sekten oder sektenähnlichen 
Organisationen durchgeführt werden. 

•

• Hinweis:

• Nach Fertigstellung des Projektes ist eine Tafel der AktivRegion Alsterland mit dem Förderhinweis an dem Projekt 
anzubringen. Diese Tafel (Format A5) ist in der Geschäftsstelle erhältlich.

• Bei nicht baulichen Maßnahmen findet sich, wenn möglich, ein Hinweis über die Förderung der AktivRegion.

7. Überarbeitung der Richtlinien für den Jugendförderfonds



7. Überarbeitung der Richtlinien für den Jugendförderfonds

Der Vorstand der AktivRegion Alsterland stimmt den neuen Richtlinien für 
den Jugendförderfonds zu.

Abstimmungsverhältnis

Ja-Stimmen: 14 Nein-Stimmen: keine Enthaltungen: keine



8. Kernthema Regionale Produkte 

� einziges Kernthema im Schwerpunkt Wachstum und Innovation

� Entwicklung regionaler Produkte � Akteure

� Vernetzung und Vermarktung � AktivRegion



8. Kernthema Regionale Produkte 

� Homepage: 

„Regionale Empfehlungen“ mit möglicher Unterteilung in 

o Kunst und Kultur

o Natur und Sehenswürdigkeiten 

o Dienstleistungen / Nahrungsmittel

o Evtl. Camping- und Wohnmobilstellplätze

� Vorschlag vom Beirat: Verlinkung zu den Websites der Anbieter 

� Bildung einer Arbeitsgruppe für weiteres Vorgehen

� Termin: März/April

� Interesse für ständige Arbeitsgruppe?

� Wer nimmt teil?



8. Kernthema Regionale Produkte 



9. Verschiedenes

Regionalkonferenz Klimaschutz
am Freitag, 26.02.2016 ab 15 Uhr 

im Kreistagssitzungssaal Stormarn in Bad Oldesloe

� Veranstalter sind die AktivRegionen: 

• Alsterland, Herzogtum Lauenburg Nord, Holsteiner Auenland, 
Holsteins Herz, Sachsenwald – Elbe, Sieker Land – Sachsenwald

• die Kreise Stormarn, Segeberg und Herzogtum Lauenburg 

� AR Alsterland stellt Projekte aus dem HC-Verfahren vor

� Gläserne Bäckerei Gut Wulksfelde – Steigerung der Energieeffizienz durch 

Nutzung der Abwärme



9. Verschiedenes

� Workshop "Tourismus und Erholung" für den Planungsraum III 
am Montag, 29.02.2016, 17:00 bis 20:00 Uhr in Lauenburg

• Teilnehmerkreis: 
Vertreter der Landesplanung 
Regionale Akteure, Fachleute, Touristiker, Planer, 
Kommunalpolitiker, interessierte Bürger, Aktiv-Regionen, LTOs 

• Aktueller Stand der Landes- und Regionalplanung in SH 

• Impulsgebung zur Entwicklung touristischer Projekte

Tourismus und Erholung im Zuge der Neuaufstellung 
der Regionalpläne in Schleswig-Holstein 



9. Verschiedenes

Die nächsten LAG Termine:

� Montag, 22.02.2016 GF-Vorstand

� Donnerstag, 21.04.2016 GF-Vorstand und Beirat (Kassenprüfung)

� Dienstag, 24.05.2016 Mitgliederversammlung

� Donnerstag, 16.06.2016 GF-Vorstand



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Wir wünschen Ihnen einen guten 

Heimweg!


